
 

  
 

 

 
Verschiedene gesetzliche Neuregelungen haben sich u. a. die Verbesserung des Anlegerschutzes zum Ziel gesetzt. Das 
gesetzlich vorgeschriebene Schutzniveau unterscheidet sich dabei je nach Kundengruppe. Im Interesse eines höchstmög-
lichen Kundenschutzes werden wir Sie, sofern keine abweichende Regelung getroffen wird, in die Kategorie „Privatkunde“ 
einstufen. Dies hat beispielsweise zur Folge, dass aufgrund der Vorgaben aus dem WpHG im Rahmen einer Anlagebera-
tung eine Geeignetheitserklärung erstellt wird. Darin werden neben der Begründung der Empfehlung(en) auch Angaben 
zu Ihren persönlichen und finanziellen Verhältnissen dokumentiert. Sofern Sie einen Depotbevollmächtigten beauftragt 
haben, wird dieser im Beratungsgespräch mit der gleichen Sorgfalt beraten. Folglich ist ihm ebenfalls eine Geeignetheits-
erklärung zur Verfügung zu stellen, mit der er u. A. auch Einblick in Ihre finanziellen Verhältnisse erhält. 
 

Informationen über uns und unsere Dienstleistungen 
(Stand: April 2025) 
 

Gemäß gesetzlicher Vorgaben, insbesondere dem WpHG, erteilen wir Ihnen hiermit folgende Informationen über uns und 
unsere Wertpapierdienstleistungen im Rahmen des Kooperationsprodukts S ComfortDepot. 
 
A Informationen über uns (im Folgenden Kooperationspartner genannt) 
 

Saalesparkasse 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Rathausstraß 5 
06108 Halle (Saale) 
 
  
 

Telefon: 0345 232-00 
Telefax: 0345 232-0189 
E-Mail: info@saalesparkasse.de 

S Broker AG & Co. KG 
Sitz: Wiesbaden 
 
Postanschrift: 
S Broker AG & Co. KG 
Kundenservice S ComfortDepot 
Postfach 90 01 50 
39133 Magdeburg 
 
Telefon für Kunden: 0611 2044-1922 

E-Mail: service@s-comfortdepot.de 
 

Vermittler 
Wir bedienen uns im Zusammenhang mit der Erbringung unserer Dienstleistungen vertraglich gebundener Vermittler, die 
im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland registriert sind.   

Bankerlaubnis und zuständige Aufsichtsbehörde 
Wir besitzen jeweils eine Bankerlaubnis gemäß § 32 Kreditwesengesetz.  

Zuständige Aufsichtsbehörden 
Für die Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde: 
Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt/Main (Internet: www.ecb.europa.eu). 
Für den Verbraucherschutz zuständige Aufsichtsbehörde: 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, und Marie-Curie-Str. 24–28, 
60439 Frankfurt/Main (Internet: www.bafin.de)  

Kommunikationsmittel und -sprache 
Sie können mit uns persönlich, telefonisch, in Textform oder elektronisch in deutscher Sprache kommunizieren. Kunden-
aufträge können in deutscher Sprache persönlich, telefonisch, brieflich oder im Online-Brokerage übermittelt werden. 
Bitte beachten Sie, dass für bestimmte Kommunikationswege, z. B. das Online-Brokerage, gesonderte Vereinbarungen 
gelten. Soweit gesetzlich vorgegeben, stellen wir Ihnen Informationen in elektronischer Form zur Verfügung. Als Privat-
kunde im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes haben Sie die Möglichkeit, diese Informationen stattdessen in schriftli-
cher Form zu erhalten, soweit sie sich nicht vertraglich für die elektronische Form entschieden haben. 

Aufzeichnung von telefonischer und elektronischer Kommunikation 
Telefonische und elektronische Kommunikation, die sich auf die Annahme, Übermittlung oder Ausführung von Aufträgen 
zu Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen und -nebendienstleistungen bezieht, müssen wir aufgrund ge-
setzlicher Verpflichtung aufzeichnen und für 5 Jahre aufbewahren, bei aufsichtsbehördlicher Anordnung im Einzelfall für 
bis zu 7 Jahre. Innerhalb dieses Zeitraums stellen wir Ihnen eine Kopie der Aufzeichnungen auf Wunsch zur Verfügung. 
Sofern Sie keine Aufzeichnung wünschen, bitten wir um einen Hinweis. In diesem Fall scheidet eine Kommunikation auf 
diesem Wege aus. Sollte ein Bevollmächtigter für Sie tätig werden, gelten die Vorschriften zur telefonischen und elektroni-
schen Kommunikation für ihn ebenfalls. Bitte beachten Sie, dass für telefonische und Online-Aufträge die gesondert ver-
einbarten Bedingungen dieser Kommunikationsmittel und -wege gelten. 

Mitteilungen über getätigte Geschäfte 
Sie erhalten über jedes ausgeführte Geschäft von uns eine Abrechnung. Einmal jährlich erhalten Sie einen Auszug über 
den Bestand in Ihren Wertpapierdepots. Darüber hinaus erhalten Sie für Hebelprodukte eine Verlustmitteilung, wenn der 
Preis des Finanzinstruments um 10% fällt, sowie anschließend bei jedem weiteren Wertverlust in 10%-Schritten. 

Hinweise zur Einlagensicherung 
Wir gehören dem Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe an.  

1. Freiwillige Institutssicherung 
Primäre Zielsetzung des Sicherungssystems ist es, die angehörenden Institute selbst zu schützen und bei diesen dro-
hende oder bestehende wirtschaftliche Schwierigkeiten abzuwenden. Auf diese Weise soll ein Einlagensicherungsfall ver-
mieden und die Geschäftsbeziehung zum Kunden dauerhaft und ohne Einschränkung fortgeführt werden. 

2. Gesetzliche Einlagensicherung 
Das institutsbezogene Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe ist als Einlagensicherungssystem nach dem Einla-
gensicherungsgesetz (EinSiG) amtlich anerkannt. Sollte entgegen Absatz 1 ausnahmsweise die Institutssicherung nicht 
greifen, hat der Kunde gegen das Sicherungssystem einen Anspruch auf Erstattung seiner Einlagen im Sinne des  



 

§ 2 Abs. 3 bis 5 EinSiG bis zu den Obergrenzen des § 8 EinSiG. Nicht entschädigungsfähig nach § 6 EinSiG sind unter ande-
rem Einlagen, die im Zusammenhang mit Geldwäschetransaktionen entstanden sind, sowie Inhaberschuldverschreibun-
gen der Sparkasse und Verbindlichkeiten aus eigenen Akzepten und Solawechseln. 
Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.dsgv.de/sparkassen-finanzgruppe/sicherungssystem.html. Seit dem Be-
stehen der Sicherungseinrichtungen der Sparkassen-Finanzgruppe hat noch nie ein Kunde eines Mitgliedsinstituts einen 
Verlust seiner Einlagen erlitten. 
 
B Darstellung möglicher Interessenkonflikte 
 

Damit sich mögliche Interessenkonflikte zwischen uns, unserer jeweiligen Geschäftsleitung, unseren Beschäftigten und 
vertraglich gebundenen Vermittlern oder anderen Personen, die mit uns direkt oder indirekt durch Kontrolle verbunden 
sind, und Ihnen oder zwischen den Kunden untereinander nicht auf die Kundeninteressen, einschließlich deren Nachhal-
tigkeitspräfrenzen, auswirken, stellen wir Ihnen in den Abschnitten I bis III mögliche Interessenkonflikte und unter Ab-
schnitt IV die von uns zum Schutz Ihrer Interessen getroffenen Maßnahmen dar. 

I  Es können bei den Kooperationspartnern Interessenkonflikte auftreten  
zwischen den Kunden eines Kooperationspartners und 

  a dem Kooperationspartner. 
  b den beim Kooperationspartner beschäftigten oder mit diesen verbundenen relevanten Personen, inkl. der  
   Geschäftsleitung.   
  c Personen, die durch Kontrolle mit dem Kooperationspartner verbunden sind. 
  d anderen Kunden. 

bei folgenden Wertpapierdienstleistungen/-nebendienstleistungen: 
  a Finanzkommissionsgeschäft (Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für 

fremde Rechnung) 
  b Eigenhandel (Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung als Dienstleistung 

für andere) 
  c Eigengeschäft (Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung, jedoch nicht als  
   Dienstleistung für andere) 

  d Abschlussvermittlung (Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten in fremdem Namen für fremde 
Rechnung) 

  e Anlagevermittlung (Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstru-
menten oder deren Nachweis) 

  f Emissionsgeschäft (Übernahme von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko zur Platzierung oder die Über-
nahme gleichwertiger Garantien) 

  g Platzierungsgeschäft (Platzierung von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung) 
  h Finanzportfolioverwaltung (Verwaltung einzelner oder mehrerer in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen 

für andere mit Entscheidungsspielraum) 
  i Anlageberatung (Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Beauftragte, die sich auf Ge-

schäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönli-
chen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über 
Informationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird) 

  j Depotgeschäft (Verwahrung und Verwaltung von Finanzinstrumenten für andere und damit verbundene 
Dienstleistungen) 

  k Gewährung von Krediten oder Darlehen an andere für die Durchführung von Wertpapierdienstleistungen, so-
fern das Unternehmen, das den Kredit oder das Darlehen gewährt, an diesen Geschäften beteiligt ist 

  l Beratung von Unternehmen über die Kapitalstruktur, die industrielle Strategie sowie die Beratung und das 
Angebot von Dienstleistungen bei Unternehmenskäufen und Unternehmenszusammenschlüssen 

  m Devisengeschäfte, die in Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen stehen 
  n Erstellung, Verbreitung oder Weitergabe von Finanzanalysen oder anderen Informationen über Finanzinstru-

mente oder deren Emittenten, die direkt oder indirekt eine Empfehlung für eine bestimmte Anlageentschei-
dung enthalten 

  o Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem Emissionsgeschäft stehen 
  p Dienstleistungen, die sich auf einen Basiswert im Sinne von § 2 Abs. 3 Nr. 2 oder 5 WpHG beziehen 

II  Insbesondere aber auch  
 a aus persönlichen Beziehungen relevanter Personen (Geschäftsleiter oder Mitarbeiter oder mit diesen verbun-

 denen Personen) des Kooperationspartners mit Emittenten von Finanzinstrumenten, z. B. über die Mitwirkung 
 in Aufsichts- oder Beiräten bzw. von Emittenten von Finanzinstrumenten mit einem Kooperationspartner (z. B. 
 als Kunden eines Kooperationspartners)  

 b sowie aus Beziehungen eines Kooperationspartners zu Emittenten von Finanzinstrumenten dadurch, dass der 
 jeweilige Emittent Tochterunternehmen des Kooperationspartners ist oder der Kooperationspartner an dem 
 jeweiligen Emittenten von Finanzinstrumenten direkt oder indirekt beteiligt ist.  

Daneben kann es zu Interessenkonflikten kommen, wenn einer der Kooperationspartner 
  a an Emissionen des jeweiligen Emittenten von Finanzinstrumenten mitwirkt. 
  b Kredit-/Garantiegeber des jeweiligen Emittenten von Finanzinstrumenten ist. 
  c an der Erstellung einer Finanzanalyse zum jeweiligen Emittenten von Finanzinstrumenten beteiligt ist. 
  d Zahlungen an/von den/dem jeweiligen Emittenten von Finanzinstrumenten erbringt/erhält. 
  e mit dem jeweiligen Emittenten von Finanzinstrumenten Kooperationen eingegangen ist.  
  f mit dem jeweiligen Emittenten von Finanzinstrumenten gemeinsame direkte oder indirekte Tochterunter-

nehmen/Beteiligungen betreibt/hält. 

III Es können Interessenkonflikte auch dadurch auftreten, dass 
  a dem Kooperationspartner oder einzelnen relevanten Personen des Kooperationspartners Informationen vorlie-

gen, die zum Zeitpunkt eines Kundengeschäfts noch nicht öffentlich bekannt sind. 
  b Anreize zur Bevorzugung eines bestimmten Finanzinstruments z. B. bei Analyse, Beratung, Empfehlung oder 

Auftragsausführung vorliegen. 



 

  c Grundsätze oder Ziele, die den Umsatz, das Volumen oder den Ertrag der im Rahmen der Anlageberatung von 
der Sparkasse empfohlenen Geschäfte unmittelbar oder mittelbar betreffen (Vertriebsvorgaben), aufgestellt 
werden. 

IV Zur weitgehenden Vermeidung dieser Interessenkonflikte sind die Kooperationspartner Teil einer mehrstufigen Orga-
nisation mit entsprechender Aufgabenverteilung zwischen Sparkassen, Landesbanken und Dienstleistern. 
Die Kooperationspartner als Wertpapierfirmen selbst wie auch ihre Mitarbeiter sind entsprechend der gesetzlichen 
Grundlagen verpflichtet, die unter Ziffer I genannten Wertpapierdienstleistungen und -nebendienstleistungen ehrlich, 
redlich und professionell im Interesse ihrer Kunden zu erbringen und Interessenkonflikte, soweit möglich, zu vermei-
den.  

 Unabhängig davon haben sie eine Compliance-Organisation eingerichtet, die insbesondere folgende Maßnahmen um-
fassen kann: 

  a Die Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen mit sogenannten Chinese Walls, d. h. virtuellen bzw. tatsächli-
chen Barrieren zur Beschränkung des Informationsflusses. 

  b Alle Mitarbeiter, bei denen im Rahmen ihrer Tätigkeit Interessenkonflikte auftreten können, sind zur Offenle-
gung all ihrer Geschäfte in Finanzinstrumenten verpflichtet. 

  c Führung von Beobachtungs- bzw. Sperrlisten, in die Finanzinstrumente, in denen es zu Interessenkonflikten 
kommen kann, aufgenommen werden. Geschäfte in Finanzinstrumenten aus der Beobachtungsliste bleiben 
erlaubt, werden aber zentral beobachtet; Geschäfte in Finanzinstrumenten aus der Sperrliste sind untersagt. 

  d Führung einer Insiderliste. In diese Liste werden anlassbezogen alle relevanten Personen der Kooperations-
partner, die bestimmungsgemäß Insiderinformationen haben (mit Zeitpunkt und Art der Information) aufge-
nommen. 

  e Eine laufende Kontrolle aller Geschäfte der bei dem Kooperationspartner tätigen relevanten Personen. 
  f Bei Ausführung von Aufträgen handeln wir entsprechend den Ausführungsgrundsätzen der S Broker AG & Co. 

KG (Anhang zu den Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte) bzw. der Weisung des Kunden. 
  g Regelungen über die Annahme von Geschenken und sonstigen Vorteilen. 
  h Schulung der Mitarbeiter. 

i Überwachung der Einhaltung der Kundeninteressen bei Ausgestaltung und Umsetzung von Vertriebsvorgaben.  
j Berücksichtigung der Kundeninteressen im Rahmen der Einrichtung, sachgerechten Ausgestaltung und  
        Umsetzung des Vergütungssystems. 
k Berücksichtigung der Kundeninteressen im Rahmen der Produktüberwachung. 

V Sind Interessenkonflikte in Einzelfällen ausnahmsweise nicht durch die obige Aufgabenteilung oder unsere Compli-
ance-Organisation vermeidbar, werden wir unsere Kunden entsprechend dieser Policy darauf hinweisen. Wir werden 
ggf. in diesen Fällen auf eine Beurteilung, Beratung oder Empfehlung zum jeweiligen Finanzinstrument verzichten.  

VI Auf Wunsch des Kunden werden wir weitere Einzelheiten zu diesen möglichen Interessenkonflikten zur Verfügung 
stellen. 

 
C Informationen über Dienstleistungen 
 

Die Kooperationspartner betreiben alle banküblichen Geschäfte (insbesondere Kreditgeschäft, Kontoführung, Einlagenge-
schäft, Wertpapier-  und Depotgeschäft, Zahlungsverkehr u. Ä.), soweit die sparkassen-/bankrechtlichen Regelungen keine 
Einschränkungen vorsehen. 

Anlageberatung 
Im Rahmen der Anlageberatung spricht Ihre Sparkasse Ihnen gegenüber eine Empfehlung im Hinblick auf bestimmte für 
Sie geeignete Finanzinstrumente aus. Ihre Sparkasse stützt diese Empfehlung auf eine Prüfung Ihrer persönlichen Um-
stände. Für diese Prüfung erfragt Ihre Sparkasse zum Beispiel Ihre Anlageziele und Ihre finanziellen Verhältnisse. Zur Ge-
währleistung einer qualitativ hochwertigen Anlageberatung, die die Qualität der Dienstleistung für Sie verbessert und Ihre 
Kundeninteressen bestmöglich berücksichtigt, bezieht Ihre Sparkasse eine breite Palette von Produkten verschiedener 
Emittenten (Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe und dritte Anbieter) in die Auswahl ein.  Dabei werden aus der 
weltweit inzwischen unüberschaubaren Anzahl von Produkten unzähliger Emittenten vorrangig hauseigene Finanzinstru-
mente und solche von Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe (insbesondere der DekaBank und der regionalen Lan-
desbank) angeboten. Einzelheiten und Informationen zum jeweiligen Produkt stellt Ihnen gern Ihr Berater zur Verfügung. 
Gleichfalls sind Prospekte, die nach dem Wertpapierprospektgesetz veröffentlicht wurden, sowie ggf. auch wesentliche 
Anlegerinformationen zu Investmentvermögen (Fonds) und Produktinformationsblätter/Basisinformationsblätter auf der 
Homepage des Emittenten abrufbar. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass im Falle der Anlageberatung keine regelmä-
ßige Beurteilung der Geeignetheit der empfohlenen Finanzinstrumente durch ihre Sparkasse erfolgt. Das schließt jedoch 
nicht aus, dass Ihre Sparkasse – z. B. bei einer Fälligkeit – mit Anlageideen auf Sie zukommt. 
Information über die Risikoklassen der von uns empfohlenen Finanzinstrumente 

In der Sparkassen-Finanzgruppe werden die im Rahmen der Anlageberatung empfohlene Finanzinstrumente in eine von 
insgesamt fünf Produktrisikoklassen eingestuft. Bei der Risikobereitschaft des Kunden gibt es ebenfalls fünf mögliche 
Kategorien – von 1 („sehr geringe Risikobereitschaft“) bis zu 5 („sehr hohe Risikobereitschaft“). Für jede Kategorie der 
Risikobereitschaft gibt es in der Sparkassen-Finanzgruppe folglich eine entsprechende Produktrisikoklasse. Hierdurch 
möchten wir sicherstellen, dass die Ihnen empfohlenen Finanzinstrumente jeweils zu Ihrer maximalen Risikobereitschaft 
passen. Die Produktrisikoklassen der Sparkassen-Finanzgruppe sind nicht identisch mit den gesetzlich geregelten Risi-
koindikatoren, die in den von den Herstellern bereitzustellenden gesetzlichen Informationsblättern (wesentliche Anleger-
informationen, Basisinformationsblatt) angegeben werden. Die dort verwendeten Risikoindikatoren reichen dabei von 1 
(niedrigstes Risiko) bis 7 (höchstes Risiko). Im Rahmen einer Anlageberatung führen wir die sieben Risikoindikatoren mit 
den fünf Produktrisikoklassen zusammen. In der Geeignetheitserklärung, die wir Ihnen nach einer Anlageberatung zur 
Verfügung stellen, beziehen wir uns jeweils auf die Risikoklasse der Sparkassen-Finanzgruppe. 
Beratungsfreies Geschäft 
Beim beratungsfreien Geschäft treffen Sie Ihre Anlageentscheidung unabhängig von einer persönlichen Anlageempfeh-
lung Ihrer Sparkasse. Im Falle einer Auftragserteilung zu einem bestimmten Finanzinstrument überprüft Ihre Sparkasse, 
ob Sie über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um die Risiken im Zusammenhang mit der Art der 
Finanzinstrumente angemessen beurteilen zu können (Angemessenheitsprüfung). Dazu holt Ihre Sparkasse vorab Infor-



 

mationen über Ihre Kenntnisse und Erfahrungen ein. Anders als bei der Anlageberatung werden Ihre Anlageziele und fi-
nanziellen Verhältnisse in diesem Fall nicht berücksichtigt. Gelangt Ihre Sparkasse bei dieser Angemessenheitsprüfung 
auf Basis der ihr vorliegenden Informationen / Daten zu der Auffassung, dass das von Ihnen in Betracht gezogene Finan-
zinstrument im obigen Sinne für Sie nicht angemessen ist, wird sie Sie hierüber informieren. Wünschen Sie dennoch die 
Ausführung Ihres Auftrags, darf sie diesen weisungsgemäß ausführen. 
Vermögensverwaltung 
Im Rahmen der Vermögensverwaltung wird in Finanzinstrumente angelegtes Vermögen verwaltet. Dabei trifft der Vermö-
gensverwalter auch Anlageentscheidungen im eigenen Ermessen für seine Kunden. Dabei hält sich der Vermögensverwal-
ter strikt an die mit Ihnen vereinbarte Anlagestrategie.  
 
D Information über die Art der Anlageberatung 
 

Wertpapierfirmen, die Anlageberatung erbringen, sind verpflichtet, ihre Kunden zu informieren, ob die Anlageberatung als 
sogenannte „Unabhängige Honorar-Anlageberatung“ erbracht wird oder nicht (vgl. § 64 Abs. 1, Nr. 1 WpHG, Art. 52 der 
Delegierten Verordnung (EU) 2017/565). Daher informieren wir Sie darüber, dass Ihre Sparkasse die Anlageberatung – wie 
schon bislang – nicht als Honorar-Anlageberatung, sondern als provisionsbasierte Anlageberatung erbringt. Das bedeu-
tet, dass Ihnen kein gesondertes Entgelt für die Beratungsleistung Ihrer Sparkasse berechnet wird. Im Zusammenhang mit 
der Anlageberatung dürfen die Kooperationspartner jedoch Zuwendungen gem. § 70 WpHG von den Vertriebspartnern 
erhalten. Ihre Sparkasse setzt die erhaltenen Zuwendungen zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der Qualität der von 
ihr erbrachten Wertpapierdienstleistungen ein.  
 
E  Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken und Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Anlageberatung 
 
Über die der Anlageberatung vorgelagerte Produktauswahl entscheidet Ihre Sparkasse unter Berücksichtigung konkreter 
Produkteigenschaften, welche Finanzinstrumente in das Beratungsuniversum aufgenommen werden. Durch die Auswahl 
der Finanzinstrumente, die Ihre Sparkasse in der Anlageberatung als für Sie geeignet empfiehlt, bezieht Ihre Sparkasse 
Nachhaltigkeitsrisiken und die Nachhaltigkeitsfaktoren Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Men-
schenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung bei der Anlageberatung ein. Hierfür kooperieren wir 
eng mit Produktpartnern (Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe und dritte Anbieter). Unter einem Nachhaltigkeits-
risiko verstehen wir ein Ereignis oder eine Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, 
dessen bzw. deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition 
unserer Kunden haben könnte. Im Rahmen der Produktauswahl orientieren wir uns zum einen an den Vorgaben unserer 
Produktanbieter. Diese sind aufgrund regulatorischer Vorgaben oder Branchenstandards generell verpflichtet, Nachhal-
tigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen (bei Investmentfonds) oder über die Auswahl der Basiswerte 
(bei Zertifikaten) zu berücksichtigen. Zum anderen berücksichtigen bestimmte Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeits-
merkmalen Nachhaltigkeitsfaktoren, wie z. B. Mindestausschlüsse auf Basis eines anerkannten Branchenstandards. Dies 
bedeutet zugleich, dass bei Investmentfonds nicht in bestimmte Unternehmen investiert wird, die besonders hohe Nach-
haltigkeitsrisiken aufweisen. Bei Zertifikaten werden diese nicht als Basiswert zugrunde gelegt. Alternativ dazu wählt Ihre 
Sparkasse auch Finanzinstrumente mit Nachhaltigkeitsmerkmalen für die Anlageberatung aus, die in nachhaltige Wirt-
schaftstätigkeiten investieren (Produkte mit Auswirkungsbezug). Bei Investmentfonds, die Ihre Sparkasse insbesondere 
ihren Kundinnen und Kunden ohne Nachhaltigkeitspräferenz empfiehlt, sind die Kapitalverwaltungsgesellschaften auf-
grund regulatorischer Vorgaben verpflichtet, darüber zu informieren, ob sie Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen ihrer Inves-
titionsentscheidungen berücksichtigen. Auf diese Weise trägt der Produktauswahlprozess maßgeblich dazu bei, dass 
Nachhaltigkeitsfaktoren auf Basis der gesetzlichen Vorgaben sowie eines ergänzenden Branchenstandards berücksichtigt 
und verstärkt Finanzinstrumente in das Beratungsuniversum aufgenommen werden, die keine unangemessen hohen 
Nachhaltigkeitsrisiken aufweisen. Die ausführliche Strategie zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken und zur Berück-
sichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Anlageberatung hat Ihre Spar-
kasse auf ihrer Website veröffentlicht.  
 
F Information über gesetzliche Regelungen der Bankensanierung und -abwicklung 
 

Wir möchten Sie informieren, dass Bankaktien, Schuldverschreibungen von Banken und Sparkassen sowie andere Forde-
rungen gegen Banken und Sparkassen europaweit besonderen Vorschriften für den Fall der Bestandsgefährdung dieser 
Institute unterliegen. Hintergrund sind die gesetzlichen Regelungen der Bankensanierung und -abwicklung, die in einem 
Abwicklungsfall zur Anwendung kommen können. Diese Regelungen (z. B. sogenanntes „Bail-in“) können sich für den An-
leger bzw. Vertragspartner im Abwicklungsfall des Instituts nachteilig auswirken. Nähere Informationen, welche Finanzin-
strumente betroffen sind, erhalten Sie unter: www.bafin.de (unter dem Suchbegriff: Haftungskaskade). 
 
G Informationen über Ausführungsplätze 
 

Informationen über die Ausführungsplätze entnehmen Sie bitte den Ausführungsgrundsätzen der S Broker AG & Co. KG 
(Anhang zu den Bedingungen für Wertpapiergeschäfte).  
 
H Kosten und Nebenkosten 
 

Informationen über Kosten und Nebenkosten entnehmen Sie bitte unseren Preis-  und Leistungsverzeichnissen. 
 
I Hinweis zum sogenannten Day Trading 
 

Wir ermöglichen Ihnen den taggleichen Kauf und Verkauf desselben Wertpapiers, Geldmarktinstruments oder Derivats 
(sog. Day Trading). Diese Geschäfte sind mit besonderen Risiken behaftet über die wir in der Ihnen übermittelten Bro-
schüre „Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren und weiteren Kapitalanlagen“ informieren. 
 
J Information über den Zielmarkt des Produkts 

 

Für Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente wird ein Zielmarkt festgelegt. Mit dem Zielmarkt werden die Kunden-
gruppen beschrieben, an die sich das Produkt richtet. Im Rahmen der Beratung bzw. der Ordererteilung informiert Sie Ihr 



 

Berater auf Wunsch gerne über den Zielmarkt des empfohlenen bzw. von Ihnen gewünschten Produkts. Bei beratungs-
freien Orders werden wir den Zielmarkt nur im Hinblick auf die Zielmarktkriterien „Kundenkategorie“ sowie „Kenntnisse 
und Erfahrungen“ prüfen. 
 
K Datenschutzrechtlicher Hinweis 
 

Für Wertpapier-  und sonstige Finanzdienstleistungen verarbeiten die Kooperationspartner Ihre hierfür jeweils erforderli-
chen personenbezogenen Daten. Zwecke sind die Erfüllung der mit Ihnen geschlossenen Verträge (z. B. Beratungsver-
träge, Depotverträge) und die Erfüllung uns obliegender rechtlicher Verpflichtungen (z. B. aus dem Wertpapierhandelsge-
setz). 
 
L Informationen zum Steuereinbehalt bei Kapitalerträgen ohne Liquiditätszufluss 
 

Sofern wir den Einbehalt einer Kapitalertragsteuer nicht aus einem Liquiditätszufluss vornehmen können (z. B. im Fall der 
Vorabpauschale bei Investmentfonds oder bei der Einbuchung von Bonusaktien), sind wir gesetzlich ermächtigt, die anfal-
lende Kapitalertragsteuer einem bei uns geführten Konto des Kunden zu belasten. Die Belastung eines nicht ausge-
schöpften Kontokorrentkredits (eingeräumte Kontoüberziehung) ist dabei ausgeschlossen, wenn Sie vor dem Zufluss der 
Kapitalerträge der Inanspruchnahme widersprechen. Deckt das zur Verfügung stehende Guthaben einschließlich eines zur 
Verfügung stehenden Kontokorrentkredits den Steuerbetrag nicht oder nicht vollständig ab, sind wir gesetzlich verpflich-
tet, den vollen Kapitalertrag dem Finanzamt anzuzeigen. 
 
M  Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

Mit Beginn des Vertragsverhältnisses gelten die Bedingungen für Wertpapiergeschäfte, die Bedingungen für Wertpapier-
Sparpläne sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 
N  Hinweis auf die Schlichtungsstelle sowie zum Beschwerdemanagement  

Bei Streitigkeiten mit der S Broker AG & Co. KG oder einem der Kooperationspartner besteht die Möglichkeit, sich an die 
Schlichtungsstelle des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes zu wenden. Näheres dazu finden Sie am Ende der Allge-
meinen Geschäftsbedingungen (AGB). 

Wir haben ferner Regelungen zum Umgang mit Kundenbeschwerden getroffen und diese in unseren Beschwerdemanage-
ment-Grundsätzen dargestellt. Die Grundsätze sind auf der Website des jeweiligen Kooperationspartners veröffentlicht. 

 
O Information zum Widerrufsrecht im Falle eines Nachtrages zum Wertpapierprospekt  

Um ein Wertpapier in der Europäischen Union öffentlich anbieten zu können, ist der Anbieter (in der Regel der Emittent 
dieses Wertpapiers) gemäß der EU-Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129) grundsätzlich verpflichtet, einen 
Wertpapierprospekt zu veröffentlichen, welcher von der jeweils zuständigen nationalen Aufsichtsbehörde (in Deutschland 
ist dies die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin) gebilligt wurde. Der Wertpapierprospekt enthält eine 
ausführliche Beschreibung des jeweiligen Wertpapiers und wird auf der Website des Emittenten veröffentlicht. 

Es besteht unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen die Möglichkeit, dass ein sog. Nachtrag zum Wertpapierpros-
pekt vom Emittenten veröffentlicht wird. In einem solchen Nachtrag müssen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben 
vom Emittenten jeder wichtige neue Umstand sowie jede wesentliche Unrichtigkeit / Ungenauigkeit in Bezug auf die in 
einem Prospekt enthaltenen Angaben, welche die Bewertung des Wertpapiers beeinflussen können und die in einem be-
stimmten Zeitraum (und zwar zwischen der Billigung des Prospekts und dem Auslaufen der Angebotsfrist oder – falls spä-
ter – der Eröffnung des Handels an einem geregelten Markt) auftreten oder festgestellt werden, unverzüglich genannt 
werden. Jeder Nachtrag wird vom jeweiligen Emittenten auf seiner Website veröffentlicht. 

Wenn Sie ein Wertpapier erworben oder gezeichnet haben und der hierfür maßgebliche Wertpapierprospekt Gegenstand 
eines Nachtrags ist, kann Ihnen gemäß Artikel 23 der EU Prospektverordnung ein Widerrufsrecht zustehen. Der Nachtrag 
wird (entsprechend der gesetzlichen Vorgaben) Angaben dazu enthalten 

-  unter welchen Umständen Anlegern ein Widerrufsrecht zusteht, 

-  an wen sich die Anleger wenden können, wenn sie ihr Widerrufsrecht ausüben wollen und 

-  die Frist, innerhalb derer Anleger von ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen können (die Frist für den Widerruf beträgt 
gesetzlich 3 Arbeitstage ab Veröffentlichung des Nachtrags; die Frist kann vom Emittenten jedoch auch freiwillig verlän-
gert werden). 

Der Widerruf bedarf keiner Begründung. 

Wir werden Sie über die Veröffentlichung eines Nachtrags zeitnah (i. d. R. bis zum Ende des ersten Arbeitstages nach Ver-
öffentlichung des Nachtrags) informieren, allerdings nur,  

-  wenn Sie das Wertpapier über uns in einem bestimmten Zeitraum erworben oder gezeichnet haben (und zwar zwischen 
dem Zeitpunkt der Billigung des Prospekts für das betreffende Wertpapier und dem Ende der Erstausgabefrist des Wert-
papiers; die Erstausgabefrist bezieht sich auf den Zeitraum, in dem Emittenten oder Anbieter dem Publikum Wertpapiere 
gemäß dem Prospekt anbieten und schließt nachfolgende Zeiträume aus, in denen Wertpapiere auf dem Markt weiterver-
kauft werden),  

-  soweit Ihnen ein Widerrufsrecht für das betreffende Wertpapier zustehen kann.     

Wir werden Ihnen bei der Ausübung des Widerrufsrechts gerne behilflich sein. 
 
  



 

P  Allgemeine Information für Kunden über Zuwendungen 
 

Für Ihre Vermögensanlage in Wertpapieren und sonstige Finanzinstrumente bietet Ihre Sparkasse Ihnen eine umfassende 
Information und individuelle Beratung an. Insbesondere unterstützt Sie Ihre Sparkasse fachkundig, eine Anlageentschei-
dung unter Berücksichtigung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen in Geschäften mit Finanzinstrumenten, Ihrer finanziellen 
Verhältnisse, Anlageziele und Ihrer Risikobereitschaft zu treffen. Auch im Nachgang Ihrer Anlageentscheidung unterstützt 
Ihre Sparkasse Sie. Auf Wunsch überprüft sie mit Ihnen im Rahmen eines Beratungsgesprächs, ob Ihre Finanzinstrumente 
weiterhin für Sie geeignet sind. Dieser Service ist für die Kooperationspartner mit einem kostenintensiven personellen 
und organisatorischen Aufwand verbunden. Zur Deckung dieses Aufwands erhalten die Kooperationspartner Vertriebs-
vergütungen in Form von Zuwendungen ihrer Vertriebspartner oder in Form von Margen, die wir aus der Differenz zwi-
schen Einkaufs- und Verkaufspreis generieren. Zuwendungen können in Form von Geldzahlungen oder sonstigen geld-
werten Vorteilen gewährt werden. Werden Zuwendungen in Form von Geldzahlungen erbracht, ist zwischen einmaligen 
und laufenden Zahlungen zu unterscheiden. Einmalige Zuwendungen werden an die Kooperationspartner von den Ver-
triebspartnern als einmalige umsatzabhängige Vergütung geleistet. Laufende Zuwendungen werden an die Kooperati-
onspartner von den Vertriebspartnern als wiederkehrende bestandsabhängige Vergütung geleistet. Zuwendungen in 
Form von geldwerten Vorteilen (teilweise auch nur als geringwertiger Vorteil) können die Kooperationspartner von Pro-
dukt-  und Dienstleistungsanbietern erhalten. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um: 

 Mitarbeiterorientierte Sachleistungen, z. B. 
  -  technische Unterstützungsleistungen, 
  -  Informationsmaterial zu Produkten und Markt, 
  -  allgemeine Vertriebsunterstützung. 

 Mitarbeiterorientierte Dienstleistungen, z. B. 
  -  Schulungsmaßnahmen, 
  -  Vorträge, Fachtagungen; 
  -  Beratungsleistungen. 

 Kundenorientierte Sach- und Dienstleistungen, z. B. 
 -  Vertriebsmaterial, 
 -  Kundenveranstaltungen und -vorträge, 
 -  Give-aways. 

Dabei stellen die Kooperationspartner organisatorisch jeweils sicher, dass diese Zuwendungen Ihren Interessen als Kunde 
nicht entgegenstehen, sondern dafür eingesetzt werden, die Qualität der erbrachten Wertpapierdienstleistungen und 
Wertpapiernebendienstleistungen aufrechtzuerhalten und weiter zu verbessern. 

Unabhängig hiervon informieren wir Sie jeweils über die aktuellen Vertriebsvergütungen bzgl. empfohlener Finanzinstru-
mente, die wir von unseren Vertriebspartnern insbesondere  

 beim Vertrieb von Anteilen an Investmentvermögen, 
 beim Vertrieb verzinslicher Wertpapiere,  
 beim Vertrieb von Zertifikaten oder strukturierten Anleihen und  
 bei Zeichnungen von Aktienneuemissionen 

erhalten. Darüber hinaus finden Sie nachfolgend allgemeine Informationen zu Vertriebsvergütungen (Zuwendungen oder 
Margen), mit denen wir eine größtmögliche Transparenz als Grundlage für Ihre Anlageentscheidung schaffen wollen.  

1. Anteile an Investmentvermögen 
Einmalige Zuwendung: Fondsgesellschaften erheben bei der Ausgabe von Fondsanteilen einen Ausgabeaufschlag, der 
uns bis zur Höhe des gesamten Ausgabeaufschlags als einmalige Zuwendung zufließen kann. So wird auch bei den Clas-
sicFonds des DekaBank-Konzerns verfahren. Die Höhe des Ausgabeaufschlags beträgt in der Regel beispielsweise bei 
Rentenfonds zwischen 0,1 und 5,5 % des Nettoinventarwerts des Anteils und bei Aktienfonds, offenen Immobilienfonds 
und Misch- bzw. Dachfonds zwischen 0,1 und 5,75 % des Nettoinventarwerts des Anteils. 
Laufende Zuwendung: Bei Fonds ohne Ausgabeaufschlag wird kein Ausgabeaufschlag erhoben, sondern dem Fondsver-
mögen zur Verbesserung der Qualität unserer Dienstleistungserbringung eine laufende Zuwendung entnommen. Diese 
laufende Zuwendung erhalten wir für den Zeitraum, in dem Sie die Fondsanteile in Ihrem Depot verwahren lassen. Teil-
weise erhalten wir auch bei Fonds mit Ausgabeaufschlag eine laufende Zuwendung, die typischerweise geringer ausfällt 
als bei Fonds ohne Ausgabeaufschlag. Die Höhe der laufenden Zuwendung beträgt in der Regel beispielsweise bei Ren-
tenfonds zwischen 0,1 und 1,2 % p. a., bei Aktienfonds zwischen 0,1 und 1,5 % p. a., bei offenen Immobilienfonds zwi-
schen 0,1 und 0,6 % p. a. und bei Misch- bzw. Dachfonds zwischen 0,1 und 1,7 % p. a 

2. Verzinsliche Wertpapiere 
Sofern wir Ihnen verzinsliche Wertpapiere (Anleihen) im Wege des Festpreisgeschäfts verkaufen, vereinbaren wir mit 
Ihnen einen Kaufpreis und vereinnahmen daraus eine Marge. Liegt dem Erwerb durch Sie kein Festpreisgeschäft zu-
grunde, so erhalten wir für den Vertrieb von verzinslichen Wertpapieren eine einmalige Zuwendung vom Emittenten oder 
Vertriebspartner. Die Höhe der Marge bzw. Zuwendung variiert je nach Laufzeit des jeweiligen Wertpapiers und beträgt in 
der Regel zwischen 0,1 und 3,5 % des Kurswerts oder des Nennwerts. 

3. Zertifikate oder strukturierte Anleihen 
Einmalige Vertriebsvergütung: Sofern wir Ihnen Zertifikate im Wege des Festpreisgeschäfts verkaufen, vereinbaren wir 
mit Ihnen einen Kaufpreis und vereinnahmen daraus eine Marge. Liegt dem Erwerb durch Sie kein Festpreisgeschäft zu-
grunde, so erhalten wir für den Vertrieb von Zertifikaten oder strukturierten Anleihen eine einmalige Zuwendung vom 
Emittenten oder Vertriebspartner. Die Höhe der Marge bzw. Zuwendung variiert je nach Produktausgestaltung (Aktienan-
leihen, Bonus-Zertifikate, Express-Zertifikate, Kapitalschutzzertifikate, Zinsanleihen usw.) und Laufzeit und beträgt in der 
Regel zwischen 0,1 und 5 % des Kurswerts oder des Nennwerts.  
Laufende Zuwendung: In Ausnahmefällen fallen auch im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Zertifikaten oder struktu-
rierten Anleihen laufende Zuwendungen an, solange sich die entsprechenden Zertifikate oder strukturierten Anleihen in 
Ihrem Depot befinden. Sofern auch bei Zertifikaten oder strukturierten Anleihen laufende Zuwendungen gezahlt werden, 
beträgt die laufende Zuwendung in der Regel zwischen 0,1 und 1,5 % p. a. 

4. Aktienneuemissionen  
Bei Zeichnung von Aktienneuemissionen erhalten wir in manchen Fällen vom Emittenten nach Zuteilung eine Vergütung 



 

auf die Gesamtzuteilungssumme. Die Rahmenbedingungen werden vom Emittenten bzw. dem Emissionskonsortium fest-
gelegt. Ob und in welcher Höhe Zuwendungen fließen, teilt Ihnen Ihr Kundenberater mit. 

5. Andere Finanzinstrumente 
Soweit wir Zuwendungen, die der Verbesserung der Qualität unserer Dienstleistungen dienen, bezüglich anderer Finan-
zinstrumente erhalten, werden wir Ihnen diese im Einzelfall gesondert mitteilen. 
 
Q Information für Aktionäre im Hinblick auf Hauptversammlungen  

Wir informieren Sie als Aktionär einer Aktiengesellschaft mit Sitz in der EU über die Einberufung der Hauptversammlung. 
Die Unterlagen zur Hauptversammlung (z.B. Tagesordnung) stellt die jeweilige Aktiengesellschaft auf ihrer Internetseite 
bereit. In unserer Mitteilung über die Einberufung der Hauptversammlung finden Sie dementsprechend eine Internet-Ad-
resse, unter der Sie die Unterlagen zur Hauptversammlung abrufen können. Handelt es sich bei Ihrem Aktienbesitz hinge-
gen um Namensaktien einer inländischen Aktiengesellschaft, erhalten Sie die Information über die Einberufung und alle 
Unterlagen zur Hauptversammlung im Regelfall direkt von der Aktiengesellschaft.


